
Fördertatbestände

1. Zuschüsse an Eigentümer von Wohnimmobilien für zusätzliche Maßnahmen

des passiven Schallschutzes und zur Verbesserung des Raumklimas.

2. Darlehen an Eigentümer von Wohnimmobilien für zusätzliche Maßnahmen

des passiven Schallschutzes und zur Verbesserung des Raumklimas.

3. Darlehen an Eigentümer von Wohnimmobilien für Nebenkosten aus

Veräußerung und gleichzeitigem Neuerwerb von selbstgenutztem

Wohneigentum (Nebenkostendarlehen).

4. Zuschüsse an Schulen und Kindertageseinrichtungen für zusätzliche

Maßnahmen des passiven Schallschutzes und zur Verbesserung des

Raumklimas.

5. Zuschüsse an Gemeinden zur nachhaltigen Kommunalentwicklung.

https://www.umwelthaus.org/fluglaerm/schallschutz/passiver-schallschutz-der-regionalfonds/foerdertatbestaende/
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